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1 Beschreibung des GGB „Wälder bei Feldberg mit Breitem 

Luzin und Dolgener See“, DE 2646-305 

Kennziffer DE 2646-305 

Name Wälder bei Feldberg mit Breitem Luzin und Dolgener See 

Fläche 3.942,00 ha 

Gemeinde Feldberger Seenlandschaft 

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

Kurzcharakteristik 

und Bedeutung 

Komplexes Gebiet mit hoher Reliefenergie, gekennzeichnet durch zwei 

große mesotrophe Seen und ausgedehnte z.T. sehr naturnahe, alte 

Buchenwälder. Vorkommen einer Vielzahl von Kleinseen, Kleingewässer 

und Moore sowie extensiv genutzter Grünlandbereiche. 

Repräsentatives Vorkommen von FFH-LRT und -Arten, Häufung von FFH-

LRT und -Arten, großflächige Komplexbildung, großflächiger landschaftlicher 

Freiraum«Kurzcharakteristik» 
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Arten1 des Anhang 

II der FFH-RL 

 

(Prioritäre Arten mit 

*) 

 

Erhaltungszustand  

(A) = hervorragend  

(B) = gut  

(C) = durchschnitt-

lich oder beschränkt 

(/) = nicht bekannt. 

Aus SDB. 

 Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) (A) 

 Eremit * (Osmoderma eremita) (C) 

 Europäischer Biber (Castor fiber) (B) 

 Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) (B) 

 Fischotter (Lutra lutra) (A) 

 Großer Feuerfalter  (Lycaena dispar) (C) 

 Großes Mausohr (Myotis myotis) (C) 

 Große Moosjungfer  (Leucorrhinia pectoralis) (C) 

 Kammmolch (Triturus cristatus) (B) 

 Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) (C) 

 Rotbauchunke (Bombina bombina) (B) 

 Steinbeißer (Cobitis taenia) (B)«Erhaltungsziele2» 

Lebensraumtypen 

(LRT) des Anhang 

I der FFH-RL 

 

(Prioritäre LRT mit 

*) 

 

Erhaltungszustand  

(A) = hervorragend  

(B) = gut  

(C) = durchschnitt-

lich oder beschränkt 

(/) = nicht bekannt. 

Aus SDB.  

 LRT 3130: „Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit 

Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder Isoëto-Nanojuncetea“ 

(C) 

 LRT 3140: „Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit 

benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen“ (B) 

 LRT 3150: „Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des 

Magnopotamions oder Hydrocharitions“ (C) 

 LRT 5130: „Formationen von Juniperus communis auf Heiden oder 

Kalkrasen (Wacholderheiden)“(B) 

 LRT 6210*: „Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbu-

schungsstadien (Festuco-Brometalia)“ (C) 

 LRT 6510: „Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis)“ (C) 

 LRT 7140: „Übergangs- und Schwingrasenmoore“ (C 

 LRT 7150: „Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)“ (C) 

 LRT 9110: „Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)“ (B) 

 LRT 9130: „Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) (B) 

 LRT 91D0*: „Moorwälder“ (A) 

 

Vorkommen charakteristischer Arten2:  

LRT 3140: „Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer 

Vegetation aus Armleuchteralgen“ 

- Vögel: Rohrdommel - Botaurus stellaris 

                                                

1 Fett gedruckt sind diejenigen Arten, für die gemäß Artenschutzrechtliche Arbeits- und Beurteilungshilfe für die Errichtung und 

den Betrieb von Windenergieanlagen (AAB-WEA) – Teil Fledermäuse (LUNG MV, 2016) bzw. Ellerbrok et al. (2022) und Voigt 

et al. (2024), Einflüsse durch Windenergieanlagen bekannt sind. 

2 Fett gedruckt sind diejenigen Arten, für die gemäß BNatSchG (§ 45b Absatz 1 bis 5) oder der Artenschutzrechtliche Arbeits- 
und Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen (AAB-WEA) (LUNG MV, 2016) bzw. Eller-
brok et al. (2022) und Voigt et al. (2024), Einflüsse durch Windenergieanlagen bekannt sind. 
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LRT 3150: „Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des 

Magnopotamions oder Hydrocharitions“  

- Vögel: Rohrdommel - Botaurus stellaris, Trauerseeschwalbe - 

Chlidonias niger.  

LRT 7140: „Übergangs- und Schwingrasenmoore“ 

- Vögel: Bekassine - Gallinago gallinago, Kranich - Grus grus 

Schutzzweck und 

Erhaltungsziele 

(gemäß Natura 

2000-LVO M-V, 

Fassung vom 

09.08.2016) 

Erhaltungsziel des jeweiligen Gebietes ist es, durch die Erhaltung oder 

Wiederherstellung seiner maßgeblichen Bestandteile dazu beizutragen, 

dass ein günstiger Erhaltungszustand der natürlichen Lebensraumtypen von 

gemeinschaftlichem Interesse und der in Anhang II der Richtlinie 

92/43/EWG aufgeführten Tier- und Pflanzenarten erhalten oder 

wiederhergestellt wird. 

 

LRT 3130: „Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der 

Littorelletea uniflorae und/oder Isoëto-Nanojuncetea“: 

- oligo- bis mesotrophe Stillgewässer (Seen, Weiher, Tümpel, Ab-

grabungsgewässer) mit zeitweise trocken fallenden Uferbereichen  

- Strandlings-Gesellschaften auf sandig-kiesigen, sandig-lehmigen 

oder torfigen Substraten subneutraler Stillgewässer bzw. im 

subneutralen Flachwasserbereich alkalischer Seen im Anlan-

dungsgebiet der Küste und küstennaher Sandgebiete und im 

stärker atlantisch geprägten SW-Mecklenburg 

- mittel- und osteuropäische Zwergbinsenfluren auf im Spätsommer 

zeitweise trocken fallenden, wechselfeuchten bis nassen, torfigen, 

schluffigen bis lehmigen und sandigen unbeschatteten Böden von 

Seen, Teichen, Weihern und Tümpeln 

- lebensraumtypisches Tierarteninventar 

- Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten standortabhängigen 

Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoffeinträgen, begrenzt auf 

das unbedingt erforderliche Mindestmaß 

LRT 3140: „Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer 

Vegetation aus Armleuchteralgen“:  

- oligo- bis mesotrophe, durch Zustrom kalkreichen Grundwassers 

gespeiste Quell- und Durchströmungsseen mit dauerhafter oder 

temporärer Wasserführung 

- submerse Armleuchteralgen-Grundrasen 

- lebensraumtypische Ufer-Verlandungsvegetation 

- lebensraumtypisches Tierarteninventar 

- Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten standortabhängigen 

Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoffeinträgen, begrenzt auf 

das unbedingt erforderliche Mindestmaß  

LRT 3150: „Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des 

Magnopotamions oder Hydrocharitions“:  
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- natürliche und naturnahe eutrophe basen- und/oder kalkreiche 

Stillgewässer (Seen, permanente und temporäre Kleingewässer, 

Teiche, Altwässer, Abgrabungsgewässer, Torfstiche) submerse 

Laichkrautvegetation, Schwebematten, Schwimmblattfluren, 

Schwimmdecken 

- lebensraumtypische Ufer-Verlandungsvegetation 

- lebensraumtypisches Tierarteninventar 

- Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten standortabhängigen 

Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoffeinträgen, begrenzt auf 

das unbedingt erforderliche Mindestmaß 

LRT 5130: „Formationen von Juniperus communis auf Heiden oder 

Kalkrasen (Wacholderheiden)“ 

- Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden oder Kalk-Tro-

ckenrasen mit weiteren Strauch- bzw. licht stehenden Baumar-ten 

unterschiedlicher Sukzessionsstadien  

- Krautschicht durch Arten der Zwergstrauchheiden, der Sandma-

gerrasen und der basiphilen Halbtrockenrasen bestimmt 

- lebensraumtypisches Tierarteninventar 

- Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten standortabhängigen 

Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoffeinträgen, begrenzt auf 

das unbedingt erforderliche Mindestmaß 

LRT 6210*: „Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien 

(Festuco-Brometalia)“: 

- natürliche oder durch geeignete Nutzung offen gehaltene Halbtro-

ckenrasen mit submediterraner und/oder subkontinentaler Prägung 

auf kalk- und basenreichen Böden mit Lesesteinen oder größeren 

Gesteinsbrocken und eingestreuten Gehölzen  

- Wiesenhafer-Zittergras-Halbtrockenrasen auf lehmigen und lehmig-

sandigen Böden (orchideenreiche Bestände auf Rügen beschränkt) 

mit lebensraumtypischem Pflanzen- und Tierarteninventar  

- Steppenlieschgras-Halbtrockenrasen auf basenreichen, sandig-leh-

migen Böden mit lebensraumtypischem Pflanzen- und Tierartenin-

ventar  

- Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten standortabhängigen 

Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoffeinträgen, begrenzt auf 

das unbedingt erforderliche Mindestmaß  

LRT 6510: „Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis)“:  

- arten- und blütenreiche, durch geeignete Nutzung entstandene 

Frischwiesen und junge Brachestadien auf frischen bis mäßig 

feuchten und mäßig trockenen mineralischen Standorten sowie im 

Übergangsbereich zu Mooren 

- in Flusstälern und Niederungen wechselnde 

Grundwasserverhältnisse 

- lebensraumtypisches Pflanzen- und Tierarteninventar 
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- Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten standortabhängigen 

Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoffeinträgen, begrenzt auf 

das unbedingt erforderliche Mindestmaß  

LRT 7140: „Übergangs- und Schwingrasenmoore“: 

- nährstoffärmere Moore mit Nassstellen (Schlenken), offenen Torf- 

und/oder Schlammflächen sowie offenen Wasserflächen 

- oberflächennah anstehendes Grundwasser 

- lebensraumtypische Vegetationsstruktur mit Torf- und/oder 

Braunmoosen 

- lebensraumtypisches Tierarteninventar 

- Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten standortabhängigen 

Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoffeinträgen, begrenzt auf 

das unbedingt erforderliche Mindestmaß  

LRT 7150: „Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)“: 

- nährstoffarm-saure, feuchte bis nasse Sand- und Torf-Rohböden am 

Rande oligo- bis mesotropher (dystropher), saurer und subneutraler 

Stillgewässer, in Schlenken und auf Abtorfungsflächen von Sauer-

Arm- und Sauer-Zwischenmooren sowie in Senken von Dünen und 

Heiden und im Anlandungsbereich der Küste  

- ständige Wassersättigung  

- torfmoosreiche Rasen mit lebensraumtypischer Vegetationsstruktur  

- lebensraumtypisches Tierarteninventar  

- Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten standortabhängigen 

Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoffeinträgen, begrenzt auf 

das unbedingt erforderliche Mindestmaß 

LRT 9110: „Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)“: 

- krautreiche Buchenwälder auf kalkhaltigen bis mäßig sauren, teil-

weise nährstoffreichen, oft lehmigen Böden mit Naturverjüngung 

(geschiebelehm- und –mergelreiche Moränenflächen, nährstoffrei-

chere Sandbereiche der Moränen und moränennahen Sander)  

- strukturreiche Bestände  

- unterschiedliche Waldentwicklungsphasen mit einem hinreichend 

hohen Anteil der Reifephase im FFH-Gebiet  

- lebensraumtypische Gehölzarten in der Baum- und Strauchschicht  

- hinreichend hoher Anteil an Biotop- und Altbäumen, stehendem und 

liegendem Totholz  

- lebensraumtypisches Arteninventar in der Krautschicht  

- lebensraumtypisches Tierarteninventar  

LRT 9130: „Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)“: 

- krautreiche Buchenwälder auf kalkhaltigen bis mäßig sauren, 

teilweise nährstoffreichen, oft lehmigen Böden mit Naturverjüngung 

(geschiebelehm- und -mergelreiche Moränenflächen, 

nährstoffreichere Sandbereiche der Moränen und moränennahen 

Sander) 



Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen 
im Rahmen des RREP Wind 
 
GGB „Wälder bei Feldberg mit Breitem Luzin und Dolgener See“ (DE 2646-305) 

 

 

16.07.2025 7 

- strukturreiche Bestände 

- unterschiedliche Waldentwicklungsphasen mit einem hinreichend 

hohen Anteil der Reifephase im FFH-Gebiet 

- lebensraumtypische Gehölzarten in der Baum- und Strauchschicht 

- hinreichend hoher Anteil an Biotop- und Altbäumen, stehendem und 

liegendem Totholz 

- lebensraumtypisches Arteninventar in der Krautschicht 

- lebensraumtypisches Tierarteninventar 

LRT 91D0*: „Moorwälder“: 

- durch Gemeine Kiefer und Moorbirke geprägte Wälder auf nassen 

und sehr nassen Moorstandorten mit permanent hohem 

Wasserstand der oligotroph-sauren, mesotroph-sauren und 

mesotroph-subneutralen bzw. - kalkreichen Moore (ausgeschlossen 

sind sekundäre Waldentwicklungsformen auf entwässerten 

Regenmooren) 

- auf basen- und kalkreichen Moorstandorten zusätzliches 

Vorkommen von Kreuzdorn 

- lebensraumtypische Bodenvegetation (inkl. Torfmoose) 

- lebensraumtypische Gehölzarten in der Baumschicht 

- stehendes und liegendes Totholz 

- lebensraumtypisches Tierarteninventar 

Andere wichtige 

Pflanzen- und Tier-

arten 

--- 

Ausgewertete Da-

tengrundlagen 

 Standarddatenbogen und maßgebliche Bestandteile für das FFH-

Gebiet „Wälder bei Feldberg mit Breitem Luzin und Dolgener See“ (DE 

2646-305) (05/2020) 

 Landesverordnung über die Natura 2000-Gebiete in Mecklenburg-

Vorpommern aus 2011.   

 Steckbriefe für Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-Richtlinie des 

Landesamts für Umwelt, Naturschutz und Geologie (2011).  

 Liste der in Deutschland vorkommenden Arten der Anhänge II, IV, V 

der FFH-Richtlinie (92/43/EWG) vom Bundesamt für Naturschutz 

(Stand: 22.06.2022) 
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2 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung 

2.1 Potenzielle Wirkungen der Vorranggebiete Wind 

potenzielle Auswirkungen (AW) der Vorranggebiete Wind 

baubedingte AW:   Verlust von Lebensraumtypen und / oder Habitaten von Anhang II-Arten 

durch Flächeninanspruchnahme (Bauflächen, Baustraßen etc.) 

 Individuenverluste von geschützten Arten durch Kollisionen mit dem 

Bauverkehr / mit Baumaschinen (z.B. Kran) 

 Störungen von geschützten Arten durch Lärm, Erschütterungen, visu-

elle Wirkungen  

anlagebedingte AW:   Verlust von Lebensraumtypen und / oder Habitaten von Anhang II-Arten 

durch Flächeninanspruchnahme (WEA, Zuwegung) 

 Barrierewirkungen für Austauschbeziehungen für ziehende oder regel-

mäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Nahrungs- und Ruhe-

gebiete) pendelnde störungsempfindliche Fledermausarten und cha-

rakteristischen Arten der FFH-LRT 

betriebsbedingte AW:   Kollisionsbedingte Individuenverluste 

 Barrierewirkungen für Austauschbeziehungen für ziehende oder regel-

mäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Nahrungs- und Ruhe-

gebiete) pendelnde störungsempfindliche und kollisionsgefährdete Fle-

dermausarten und charakteristische Arten der FFH-LRT 

 Störungen von Anhang II-Arten und charakteristischen Arten der FFH-

LRT insbesondere durch visuelle Wirkungen und Lärm 
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2.2 VR Wind 42 Triepkendorf 

2.2.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I 

Grundinformationen 

Name des Plangebietes 42 Triepkendorf 

Kurze Beschreibung des Plangebietes Vorranggebiet Windenergienutzung (VR Wind).  

Das VR Wind befindet sich in der Gemeinde Feldber-
ger Seenlandschaft, nordöstlich der Stadt Triepken-
dorf. Es hat eine Größe von etwa 57,8 ha. 

 

 

Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebiets DE 2646-305 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des GGB südlich des GGB. 

Das Plangebiet umfasst hauptsächlich landwirtschaftliche Flächen sowie Gehölze und kleine Gewässer. 
Mit einem Zubau an WEA ist im gesamten VR Wind zu rechnen. Zwischen dem GGB nördlich des Plan-
gebiets und dem Plangebiet liegen Waldbereiche.  

Im GGB DE 2646-305 'Wälder bei Feldberg mit Breitem Luzin und Dolgener See' ist das Große Mausohr 
als einzige windenergiesensible und betrachtungsrelevante Anhang II-Art gem. Natura 2000-LVO M-V 
definiert. Das Große Mausohr ist als strukturgebundene Art gem. Ellerbrok et al. (2022) und Voigt et al. 
(2024) als empfindlich gegenüber betriebsbedingten Störwirkungen durch WEA einzustufen.  
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Darüber hinaus sind als charakteristische Arten der LRT 3140 und 3150 die Rohrdommel, sowie des 
LRT 3150 die Trauerseeschwalbe als windenergiempfindliche Brutvogelarten gem. AAB-WEA – Teil 
Vögel (LUNG MV, 2016) bekannt. Als charakteristische Art der LRT 7140 und 7150 ist der störungsemp-
findliche Kranich als Brutvogelart definiert. 

Im Umfeld von bis zu 1.000 m um das VR Wind liegen im GGB gemäß Managementplan (StALU 2015) 
für das GGB DE 2646-305 keine Flächen der erhaltungszielgegenständlichen LRT. Beeinträchtigungen 
von Lebensraumtypen sowie ihrer charakteristischen Arten können somit im Vorhinein ausgeschlossen 
werden und werden daher im Weiteren nicht betrachtet.  

Im 525 m-Umfeld um das VR Wind liegen zudem keine bekannten bedeutsamen Jagdhabitate oder 
Nachweise der störungsempfindlichen Anhang II-Art Großes Mausohr innerhalb des GGB vor. Potenziell 
geeignete Jagdhabitate umfassen strukturreiche Laub-(Misch-)Wald-Bestände. Im Managementplan 
(2017) finden sich keine Hinweise zu bedeutenden Jagdhabitaten für die Art. Die nächsten bekannten 
Nachweise des Großen Mausohr befinden sich außerhalb des GGB in über 10.100 m Entfernung nörd-
lich von Schlicht und damit außerhalb des relevanten Prüfbereichs der Art. 

Baubedingte Beeinträchtigungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlust von Habitaten der Anhang II-Art Großes Mausohr durch 
Flächeninanspruchnahmen können ausgeschlossen werden, da eine Andienung des Plangebietes 
durch Baufahrzeuge über bestehende Straßen als gesichert anzunehmen ist. 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch kollisionsbedingte Individuenverluste sind nicht zu erwarten, da 
im GGB keine kollisionsgefährdeten Arten als Anhang II-Arten definiert sind. 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch Störungen der störungsempfindlichen Anhang II-Art Großes 
Mausohr sind nicht zu erwarten, da die geeigneten Jagdgebiete und bekannten Wochenstuben der Art 
im GGB außerhalb des relevanten Prüfbereichs liegen. Darüber hinaus sind der Lärm und die 
Erschütterungen während der Bautätigkeit zeitlich begrenzt. Es ist nicht mit nächtlichen Bauarbeiten zu 
rechnen.  

Anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Bezüglich betriebsbedingter Störungen der erhaltungszielgegenständlichen Anhang II-Art Großes Mau-
sohr sind gem. Ellerbrok et al. (2022) und Voigt et al. (2024) Vorkommen des Großen Mausohr als 
empfindlich gegenüber betriebsbedingten Störwirkungen durch WEA einzustufen. Beeinträchtigungen 
durch betriebsbedingte Störungen sind nicht zu erwarten, da die geeigneten Jagdgebiete und bekannten 
Wochenstuben der Art im GGB außerhalb des relevanten Prüfbereichs liegen. 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des Gebietes von gemeinschaflticher Bedeutung, so dass 
eine anlagebedingte Flächeninanspruchnahme von Habitaten der relevanten Erhaltungszielarten durch 
WEA oder Zuwegung zu diesen innerhalb des GGB ausgeschlossen werden kann.  

Als mögliche anlagebedingte Wirkungen sind auch Barriere- und Zerschneidungswirkungen für zie-
hende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Wochenstuben, Winterquartiere, Nah-
rungsgebiete) fliegende Fledermäuse zu berücksichtigen. Eine anlagebedingte Barrierewirkung durch 
das VR Wind ist für das Große Mausohr jedoch nicht zu erwarten, da sich die bekannten Quartiere der 
Art weit außerhalb des relevanten Umfeldes um das VR Wind befinden und sich der 
Verbreitungsschwerpunkt der Art im GGB in über 10 km Entfernung befindet. Zudem ist das VR Wind 
nicht zwischen den potenziellen Nahrungsflächen im GGB und potenziell geeigneten Quartieren in 
Siedlungsbereichen im relevanten Prüfbereich um das VR Wind gelegen. 

Mit betriebsbedingten Individuenverlusten sowie Barrierewirkungen durch Kollisionen ist für das Große 
Mausohr nicht zu rechnen, da die Art nicht als kollisionsgefährdet einzustufen ist. Erhebliche anlage- 
und betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von Störungen oder kollisionsbedingten Individuen-
verlusten und Barrierewirkungen, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des GGB auswirken, kön-
nen somit ausgeschlossen werden. 
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Kumulation 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-Verträglich-
keitsabschätzung“. 

 

Fazit  

Aufgrund der oben durchgeführten Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung (Stufe I) können erhebliche Be-
einträchtigungen der Erhaltungsziele durch das Plangebiet für die Ebene der Regionalplanung ausge-
schlossen werden. 

 ja 
Vorhaben ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen 
verträglich 

    nein Natura 2000-VP Stufe II erforderlich 
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3 Gesamtergebnis und Fazit 

Gesamtergebnis und Fazit  

Ergebnis 

Das geprüfte Vorranggebiet Wind 42 Triepkendorf des RREP Wind ist 

mit dem Schutzzweck und den Erhaltungszielen des Gebietes von ge-

meinschaftlicher Bedeutung „Wälder bei Feldberg mit Breitem Luzin und 

Dolgener See“ (DE 2646-305) verträglich. 
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